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 Veröffentlicht am 25.09.1990
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10/13 Amtshaftung Organhaftpflicht Polizeibefugnis-Entschädigung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AHG 1949 §1;

AVG §56;

AVG §66 Abs4;

BauRallg;

B-VG Art18 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Der Hinweis darauf, daß der Flächenwidmungsplan für den gegenständlichen Fall nur infolge der überlangen

Verfahrensdauer wirksam geworden ist, kann unter den sonstigen Voraussetzungen allenfalls zur Geltendmachung

einer Amtshaftung führen, nicht aber dazu, daß ohne eine besondere gesetzliche Ermächtigung früheres Recht

anzuwenden ist.
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